
Zur Erinnerung
an Dr. Albert Stein

Oskar Eugen Albert Stein wurde am 1. Februar 1875 in Frankfurt/M gebo-
ren. Seine Eltern waren Dr. Siegmund Theodor Stein, Arzt in Frankfurt, und 
Eugenie Thekla geb. Levi.

Seit 1902 lebte Dr. Stein in Wiesbaden. Er führte eine orthopädisch-chirur-
gische Praxis, zunächst in der Rheinstraße 7, dann einige Jahre am Kranz-
platz 1 und schließlich seit 1932 in der Wilhelmstraße 42.

Im Juni 1904 heiratete er Elsa geb. Winter v. Tresckow. Das Paar wurde von 
Pfr. Veesenmeyer in der evangelischen Bergkirche in Wiesbaden getraut. Es 
hatte vier Töchter: Elsa, Jahrgang 1907,  Hildegard, Jahrgang 1911,  Anne-
marie, Jahrgang 1912 und Dorothea, Jahrgang 1914.

Dr. Stein hatte als Freiwilliger am 1. Weltkrieg teilgenommen, war 1915 
verwundet worden und seither 30% kriegsbeschädigt. Einige Jahre nach 
dem Krieg, 1922, zog die Familie in die Nußbaumstraße 5, wo sie bis 1938 
lebte. Sie zog von dort aus in die Alexandrastraße 8, in ein Haus, das der 
jüdischen Familie Carl Bacharach gehörte, die selbst jedoch nicht hier lebte.

Im Jahr 1938 wurde Dr. Stein die Approbation entzogen, die Konten wurden 
gesperrt und später mussten alle Wertsachen und der Schmuck, 1940 auch 
das Radio, abgeliefert werden. Um die der Familie zugestandene knappe 
Geldsumme für die Bestreitung des Lebensunterhaltes aufzustocken, wohl 
auch um beruflich weiterarbeiten zu können, bot Dr. Stein für Auswanderer 
Umschulungskurse in Heilmassage an, die regen Zuspruch aus Wiesbaden, 
Mainz, Frankfurt und Aschaffenburg fanden. Dr. Stein durfte das Kursgeld 
jedoch nicht selbst in Empfang nehmen, die Kursteilnehmer mussten es auf 
sein Sperrkonto einzahlen.

Von den beiden großen Deportationen aus Wiesbaden im Juni und Septem-
ber 1942 blieb Dr. Stein zunächst verschont, da er in einer sogenannten pri-
vilegierten Mischehe lebte. Im März 1943 wurde er dennoch von der Gesta-
po verhaftet und in das Polizeigefängnis Wiesbaden gebracht. Von dort hat 
er noch drei Briefe an seine Familie geschrieben und zwei Briefe erhalten, 
wie die erhaltene Briefkontrollkarte belegt.

Am 10. Juni 1943 ist Dr. Albert E. Denny Stein, wie er sich von 1939 an 
nennen musste, nach Auschwitz deportiert und dort am 11. Juli 1943 er-
mordet worden. 

Gesetz über die  
Regelung jüdischer 
Vornamen

Das Gesetz, das die Füh-
rung von Vornamen für 
Juden regelte, wurde 1938 
erlassen. Juden durften 
hiernach nur Vornamen 
führen, die den Richtli-
nien, die der Reichsminis-
ter des Inneren heraus-
gegeben hatte, entspra-
chen. Juden, deren Vor-
namen nicht diesen Richt-
linien entsprachen, muss-
ten zusätzlich die Namen 
„Israel“ für männliche 
und „Sara“ für weibliche 
Personen annehmen. 
Es wurde gleichzeitig ein 
Runderlass des Innenmi-
nisters in den Zeitungen 
bekannt gegeben, der 
eine Liste mit etwa 200 
männlichen und etwa 
100 weiblichen jüdischen 
Vornamen enthielt, die 
erlaubt waren. Unter 
diesen befand sich auch 
der männliche Vorname 
„Denny“, den Dr. Stein 
1939 annahm. In seine 
Heiratsurkunde wurde 
am 24. Januar 1939 ein-
getragen:
„Mit Genehmigung des 
Polizeipräsidenten in 
Wiesbaden, vom 10.1.39 
( … ) führt der Ehemann 
zu I. an Stelle der bis-
herigen Vornamen die 
Vornamen Denny Eugen 
Albert. Der Standesbe-
amte gez. … „
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Ausschnitt aus einem Schreiben Dr. Steins  
an die Devisenstelle in Frankfurt, März 1942 
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Schreiben der Verwaltung in Auschwitz  
nach dem Tod Dr. Albert Steins 
an seine Frau Elsa Stein im Oktober 1943

Sterbeurkunde Dr. Albert Stein 
ausgestellt am 11. November 1943 in Auschwitz
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